
Wird Wasser zu privaten

oder gewerblichen Zwecken

gewonnen und genutzt,

wird es in der Regel auch

verunreinigt. Auf Grund-

stücken anfallendes Abwas-

ser muss insbesondere aus

Gründen des Umwelt-

schutzes regel- und sachge-

recht abgeleitet werden. 

Dies erfordert u.a. die fort-
währende Instandhaltung und
Sanierung des Entwässerungs-
systems.

Diese Bemühungen sind jedoch
nur sinnvoll, wenn gleichzeitig
auch die Anschlusskanäle bzw.
die Grundstücksentwässe-
rungsanlage, die nicht Be-
standteil der öffentlichen Kana-
lisation sind, sondern sich im
Eigentum der Grundstücks-
eigentümer befinden, den ge-
setzlichen Anforderungen ent-
sprechen.

Die Abwasserentsorgung von
Städten und Gemeinden muss
als technischer Verbund ver-
standen werden. Das bedeutet,
diese technische Einheit
beginnt im Gebäude auf dem
privaten Grundstück und endet
am Auslauf der öffentlichen
Kläranlage. Auf einen Kilome-
ter öffentlicher Abwasserkanal
kommen dabei in Deutschland

über 3 km privater Abwasserlei-
tungen.

Aus diesem Grund haben Män-
gel am privaten Abwassersy-
stem oft große negative Aus-
wirkungen auf die Funktion der
öffentlichen Entwässerungsan-
lagen.

Investitionen der Kommunen in
die Sanierung ihrer Kanalnetze
verpuffen zum großen Teil wir-
kungslos, so lange der private
Teil des Abwassersystems
undicht ist.

Im Interesse der Abwasserge-
bührenzahler verlangen die
Kommunen deshalb, dass die
Grundstücksentwässerungsan-
lagen im Schmutzwasserbe-

reich untersucht und – wenn
notwendig – saniert werden,
damit auch sie ebenso entspre-
chend den Regeln funktionie-
ren, wie die öffentlichen Anla-
gen. 

Für eine erfolgreiche Durchset-
zung von Sanierungsmaßnah-
men an privaten Abwasserlei-
tungen ist deshalb eine intensi-
ve Bürgerbetreuung notwen-
dig.

Das bedeutet, dass die Stadt-
entwässerungswerke Lindau
(B) baldmöglichst auf die
Grundstücksbesitzer zukom-

men werden, um die Zustands-
erfassung der Schmutzwasser-
kanäle durchzuführen (s. auch
die Lindauer Entwässerungs-
satzung).

Die Stadt Lindau wird dann die
Inspektion, Dichtheitsprüfung
und anschließend, falls not-
wendig, die Sanierung privater
Leitungen koordinieren. 

Das folgende Schema soll ver-
deutlichen, welche Elemente
des gesamten Leitungssystems
zur öffentlichen bzw. privaten
Entwässerungsanlage zu
zählen sind, woraus sich letzt-
endlich die Verantwortung für
den Zustand und Betrieb der
Abwasserkanäle ableitet:

Abwasserkanäle (5;10) sind
Abwasserleitungen, die im
öffentlichen Bereich liegen. 

Die Grundstücksentwässerung
übernimmt das Schmutz- und
Regenwasser aus der Gebäu-
deentwässerung, also aus
Bodeneinläufen bzw. Fallleitun-

gen (1;6) im und am Gebäude. 

Die Abwasserleitungen unter-
halb der Bodenplatte des Hau-
ses und unter dem Grundstück
außerhalb des Gebäudes
bezeichnet man bis zum Kon-
trollschacht auf dem Grund-
stück als Grundleitungen (2;7).

Abwasserleitungen zwischen
der ersten Reinigungsöffnung
(Kontrollschacht) auf dem
Grundstück und dem öffentli-
chen Abwasserkanal werden
als Anschlusskanäle (4;9) be-
zeichnet.

Zur Grundstücksentwässe-
rungsanlage gehören auch der
Anschlusskanal im öffentlichen
Bereich (also z.B. unter Stra-
ßen oder öffentlichen Grün-
flächen) und der Anstich an
den öffentlichen Kanal. Agito
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Private und öffentliche Abwasseranlagen im Verbund 

Zustandsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen

1 Regenwasser-Fallleitungen 
2 Regenwasser-Grundleitungen
3 Regenwasser-Kontrollschacht
4 Regenwasser-Anschlusskanal
5 Regenwasser-Hauptkanal

6 Schmutzwasser-Fallleitungen 
7 Schmutzwasser-Grundleitungen
8 Schmutzwasser-Kontrollschacht
9 Schmutzwasser-Anschlusskanal

10 Schmutzwasser-Hauptkanal

b


